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Projektverlauf

Geplanter Beginn des Vorhabens laut Zuwendungsbescheid:
01.01.2018

Tatsächlicher Beginn des Vorhabens:
18.01.2018

Geplantes Ende des Vorhabens laut Zuwendungsbescheid:
31.12.2019

Voraussichtliches Ende des Vorhabens:
31.12.2019

Zuwendungsempfänger

Es handelt sich bei der geförderten Körperschaft um:
kommunale Zuwendungsempfänger (Kommunen und Verbünde, die zu 100 Prozent aus

Kommunen gebildet werden)

Sie sind...
der/die geförderte Klimaschutzmanager/in

Bitte nennen Sie Art und Ansiedelung der Stelle (z.B. Stabstelle/Sachbearbeitung +
Amt/Abteilung):

Sachbearbeitung im Fachbereich Umweltschutz

Grundlage des Anschlussvorhabens

Haben Sie das Anschlussvorhaben für die Umsetzung eines Klimaschutzkonzepts oder eines
Klimaschutzteilkonzepts beantragt?

Klimaschutzkonzept

Anschluss an das Erstvorhaben

Konnte ein nahtloser Anschluss an das Erstvorhaben "Schaffung einer Stelle für das
Klimaschutzmanagement" gewährleistet werden?

Nein

Wenn nein, bitte begründen Sie:
Abstimmung arbeitsvertraglicher Inhalte

Verzögerungen im Vorhaben

Gab es Verzögerungen oder Probleme während des Bewilligungszeitraumes?
Nein
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Meilensteine

Bitte tragen Sie hier die geplanten Meilensteine Ihres Vorhabens ein.

Anzahl Meilensteine:
10

Meilenstein 1

Bezeichnung der Maßnahme:
Leitziel 2: Der Strombedarf der Haushalte soll bis 2022 um 5 % sinken

Inhalt des Meilensteins:
Ergänzend zu den laufenden Beratungen (siehe Anmerkungen) sollen Verbraucher
in einem Workshop lernen, die wesentlichen Stromverbraucher zu Hause mit
einfacher Messtechnik selbst zu identifizieren.

Geplante Fälligkeit:
31.12.2020

Aktuelle Projektphase:
noch nicht begonnen

Anmerkungen:
laufende Energieberatungen durch den Fachbereich Umweltschutz der Stadt, die
Stadtwerke und die Verbraucherzentrale NRW

Meilenstein 2

Bezeichnung der Maßnahme:
Leitziel 3: Der Energiebedarf für Wärmenutzungen in Haushalten soll bis 2022 um

15 % sinken

Inhalt des Meilensteins:
3.1 Der KlimaTisch Gütersloh e.V. hat 2017 die Qualitätsoffensive „Kontrollierte
Wohnraumlüftung“ gestartet. Nach hoher Motivation am Projektstart erfordert die
Kampagne kontinuierliche Arbeit im Hintergrund, um die Fachhandwerksbetriebe
und Fachplaner als Mitglieder zu motivieren. 3.2 Neben der Fortführung der
etablierten Beratungsmaßnahmen und des städtischen Förderprogramms soll der
2016 vom Klimabeirat entwickelte Gütersloher Sanierungslotse nach
Mittelbereitstellung ab 2017 die Sanierungsquote erhöhen. Dazu sind eine
Infokampagne und begleitende Maßnahmen erforderlich. Neu 3.3 Neubaugebiet mit
ca. 150 Wohneinheiten als "Vorzeigegebiet" Neu 3.4 Drei weitere
Quartierssanierungskonzepte

Geplante Fälligkeit:
31.03.2019

Tatsächliche Fälligkeit:
31.12.2019

Aktuelle Projektphase:
begonnen und etwa zur Hälfte abgeschlossen

Anmerkungen:
zu 3.1 Voraussetzung zum Gelingen der Qualitätsoffensive Lüftung war die
Einbindung von Energieberatern, Fachplanern, Architekten und Fachhandwerkern
über den Gütersloher KlimaTisch e.V. Dies ist 2018 nicht gelungen, im wesentlichen
aufgrund der sehr guten Auslastung aller Baubeteiligten. Die Qualitätsoffensive
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Lüftung soll 2019 mit dem KlimaTisch neu angegangen werden mit einer
Informationsveranstaltung für Wohnungsunternehmen, Hausverwaltungen und
Architekten. zu 3.2 Der 2016 entwickelte Sanierungslotse wurde nach
Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel im Rahmen des städtischen
Förderprogrammes Altbausanierung beworben. Ziel war es, durch Unterstützung
unabhängiger Beratung und Überwachung Hemmnisse zu mindern. Die Förderung
eines Sanierungslotsens wurde 2018 fünf Mal bewilligt. Kontinuierlich: Angebot
Energieberatungen der Stadt und Beteiligung am Projekt Altbauneu. zu 3.3 Ein
geplantes Neubaugebiet mit ca. 150 Wohneinheiten in EFH und MFH soll als
"Vorzeigegebiet" mit hohem energetischem Standard entwickelt werden. Durch das
Klimaschutzmanagement wurde der Stadtplanung zur Entwicklung eines
Versorgungskonzeptes ein Untersuchungslayout als Verbindung von erhöhten
Effizienzstandards (gegenüber der Energieeinsparverordnung ) und
Wärmeversorgungen mit niedrigen Primärenergiekennzahlen vorgeschlagen. Dieses
Layout wurde nicht beauftragt. Erarbeitet wurde ein "Klimaschutzkonzept", das
lediglich eine leitungsgebundene Wärmeversorgung mit verschiedenen Varianten
zentraler Erzeugung vorstellt. Das Klimaschutzziel eines minimierten
(Primär)Energieverbrauchs durch Effizienzstandards über den gesetzlichen
Forderungen wurde nicht untersucht. Das Bauleitplanverfahren ist Ende 2018 noch
nicht abgeschlossen. zu 3.4 Im Auftrag der Stadt haben die Stadtwerke für 3 weitere
Gebiete Quartierssanierungskonzepte beauftragt. In Auswahl und Abgrenzung der
Quartiere wurde das Klimaschutzmanagement einbezogen. Ergebnisse werden 2019
vorliegen.

Meilenstein 3

Bezeichnung der Maßnahme:
Leitziel 4: Örtliche Erzeugung erneuerbarer Energien

Inhalt des Meilensteins:
Bis 2022 soll im Stadtgebiet die Leistung der Photovoltaikanlagen vervierfacht
werden (installierte Leistung 2011: 15 MW, 2016 ca. 22 MW). Die Ende 2017
beginnende Konversion des ehemaligen Militärflughafens bietet u.a. Chancen zum
großflächigen Ausbau der Stromerzeugung mit Photovoltaik sowie dem Aufbau
eines Energiekonzeptes mit möglichst hohem Anteil erneuerbarer Energien für die
Versorgung des zukünftigen Gewerbegebietes. Der Aufbau von PV-Anlagen auf
städtischen Liegenschaften für den Eigenverbrauch soll fortgesetzt und 2018 mit
einer Infokampagne in das Gewerbe verstärkt werden (Synergie mit Leitziel 7.1).
Dem Ausbau der Photovoltaik kommt in Gütersloh zukünftig eine noch größere
Bedeutung zu aufgrund zu erwartender erweiterter Abstandsregelungen für
Windenergieanlagenstandorte in Nordrhein-Westfalen.

Geplante Fälligkeit:
31.12.2019

Aktuelle Projektphase:
begonnen

Anmerkungen:
Der Entwicklungsansatz des Klimaschutzkonzeptes enthielt 2013 in erheblichem
Umfang Stromerzeugungen aus Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf dem Gelände
eines ehemaligen Militärflugplatzes. Die Freiflächen des Flugplatzes haben
zwischenzeitlich Naturerbe-Status erhalten. Eine energetische Nutzung ist damit
ausgeschlossen, auch der befestigten Flächen wie der Landebahn.
Windenergieanlagen wurden, trotz Standortangeboten im Flächennutzungsplan,
2018 keine weiteren errichtet. Die Abstandsregelungen im Windenergieerlass 2018
sowie die Vergütungsregelungen des aktuellen EEG scheinen den Ausbau im
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Stadtgebiet unattraktiv zu machen. Die Errichtung von PV-Anlagen auf den Dächern
städtischer Gebäude soll nach einer Unterbrechung 2018 aus Haushaltgründen
2019 wieder aufgenommen werden. Die Infokampagne Richtung Gewerbe wurde
dementsprechend verschoben. Für den Umweltkalender 2019, Auflage 40.000,
verbreitet an alle Haushalte im Stadtgebiet, wurde ein Beitrag "Photovoltaik auf
dem Dach - so rechnet es sich" geschrieben.

Meilenstein 4

Bezeichnung der Maßnahme:
Leitziel 5: Der Anteil erneuerbarer Wärmeerzeugung steigt

Inhalt des Meilensteins:
5.1 Der Anteil erneuerbarer Wärmeerzeugung am Wärmebedarf, einschließlich der
Nutzung von Abwärme, soll bis 2022 auf 15 % steigen. Dieses Ziel könnte erreicht
werden mit dem Aufbau einer Fernwärmeversorgung im Südosten des Stadtgebietes
unter vorrangiger Nutzung von Abwärme aus einem vorhandenen Biomasse-
Heizkraftwerk und aus einem vorhandenen GuD-Kraftwerk. Dazu soll der
Förderaufruf KommunalerKlimaschutz.NRW genutzt werden. Der Förderantrag für
ein Investitionsvolumen von etwa 15 Mio. Euro wurde vom Klimaschutzmanagement
initiiert, koordiniert und im Juni 2017 von der Stadt fristgerecht eingereicht. Bei
positivem Vorentscheid folgt 2018 eine Qualifizierungsphase. Die Rolle des
Klimaschutzmanagements wird in dieser Phase insbesondere in der Koordination
und dem Erreichen einer möglichst hohen Reduktion der CO2-Emission durch
Nutzung vorhandener Abwärme vorrangig vor dem Aufbau neuer
Erzeugungsanlagen liegen. Parallel dazu sind Gremienentscheidungen
vorzubereiten. Eine Förderzusage vorausgesetzt wäre ab Ende 2018 die Rolle des
Klimaschutzmanagements vorrangig in der Kommunikation zu sehen, insbesondere
in der Vermittlung der Intention der Stadt, Schaffung von Anschluss- und
Benutzungspflichten und der Bedeutung einer Fernwärmeinfrastruktur für den
Klimaschutz. 5.2 Der KlimaTisch Gütersloh e.V. hat 2015 die Qualitätsoffensive
Wärmepumpe gestartet. Nach hoher Motivation am Projektstart erfordert die
Kampagne kontinuierliche Arbeit im Hintergrund, um die Fachhandwerksbetriebe
als Mitglieder zu motivieren. 5.3 Inbetriebnahme der Holzpellet-Heizanlage am
Stadt. Gymnasium - ausgewählte Klimaschutzmaßnahme

Geplante Fälligkeit:
31.12.2019

Tatsächliche Fälligkeit:
31.12.2019

Aktuelle Projektphase:
begonnen

Anmerkungen:
zu 5.1 Der 2017 gestellte Förderantrag gelangte nicht in die Qualifizierungsstufe.
Im selben Förderprogramm bestand 2018 erneut die Möglichkeit einen Antrag zu
stellen. Dies wurde intensiv geprüft und vorbereitet. Auf die Antragstellung wurde
letztendlich verzichtet, weil die Realisierung des wesentlichen Teilvorhabens im
Antragszeitraum nicht mit Sicherheit zugesagt werden konnte. Dem Fördergeber
lag ganz entscheidend daran, den Mittelabruf innerhalb des Förderzeitraums
abzusichern. Dies konnte nicht gewährleistet werden, da es sich um die Übernahme
und Konversion einer Liegenschaft aus militärischer Nutzung handelt. Das
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen
(LANUV) erarbeitet eine Potentialstudie zur Nutzung industrieller Abwärme. Die
Untersuchung auf Basis von emissionsschutzrechtlichen Genehmigungen wurde mit
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Qualifizierungen unterstützt. Gütersloh wurde als einer von 10 hot spots in NRW
identifiziert. Die Untersuchung soll 2019 veröffentlicht werden, dann würde sie
einen hervorragenden Anlass verschaffen, das Thema erneut anzugehen. zu 5.2 Die
Qualitätsoffensive Wärmepumpe des KlimaTisch Gütersloh e.V. wurde 2018 nicht
weiter bearbeitet, aufgrund der sehr guten Auslastung aller Beteiligten. zu 5.3 Die
Holzpellet-Heizanlage am Stadt. Gymnasium - ausgewählte Klimaschutzmaßnahme -
wurde termingerecht in Betrieb genommen. Es wurden ein Pressetermin
durchgeführt, eine Präsentation an einem Treffen der Elternvertreter und eine
Informationsveranstaltung mit Planer, Kesselhersteller und Pellet-Lieferant.

Meilenstein 5

Bezeichnung der Maßnahme:
Leitziel 6: Anteil KWK am Strombedarf steigt bis 2022 auf 23 %

Inhalt des Meilensteins:
Im Zuge der Umsetzung des Leitziels 5.1 kann der Aufbau zusätzlicher Wärme-
Erzeugungskapazitäten erforderlich werden. Darüber hinaus könnte durch
Erschließung zusätzlicher Wärmesenken ein weiterer KWK-Zubau realisiert werden.

Aktuelle Projektphase:
begonnen

Anmerkungen:
Der Aufbau der in Meilenstein 4 beschriebenen Wärmeversorgung wurde 2018 nicht
angegangen. Dem städtischen Kulturbetrieb wurde im Energieaudit empfohlen, zur
Versorgung der Stadthalle ein BHKW zu errichten und zu betreiben. Bereits jetzt
wird aus der Heizzentrale der Stadthalle Wärme an die Stadtwerke übergeben, die
damit eine Schule in privater Trägerschaft versorgen. Der Impuls aus dem
Energieaudit führte zu der Überlegung, aus der linearen Versorgung ein
Nahwärmenetz aufzubauen, das die Stadtwerke betreiben würden. Im Umfeld der
Stadthalle gibt es mehrere potentielle Wärmeabnehmer, u.a. Verwaltungsgebäude,
ein weiteres Schulzentrum und ein geplantes Hotel. Als Standort einer größeren
Wärmeerzeugung bietet sich die Heizzentrale des nahe gelegenen ehemaligen
Hallenschwimmbades an. Im ersten Schritt wurden zwischen Stadt und Stadtwerken
sehr unterschiedliche Kalkulationsansätze für Wärmelieferung deutlich. Vom
Klimaschutzmanagement wurde zur weiteren Abstimmung eine gemeinsame
Kalkulationsgrundlage vorgeschlagen.

Meilenstein 6

Bezeichnung der Maßnahme:
Leitziel 7: Effizienzsteigerung und Klimaschutz in Unternehmen

Inhalt des Meilensteins:
7.1 Ökoprofit in der Regiopolregion Bielefeld. Die Kampagne 2017 ist für die
teilnehmenden Unternehmen erkennbar Nutzen bringend angelaufen. Mit diesem
Anschub sollen 2018 und 2019 Teilnehmer für Folgekampagnen akquiriert und die
Umsetzung begleitet werden, um mittelfristig auch in Gütersloh die in vielen
anderen Kommunen bereits etablierte Kontinuität zu erreichen. Neu 7.2
Energieeffizienz in Gewerbegebieten

Geplante Fälligkeit:
31.12.2019

Tatsächliche Fälligkeit:
31.12.2019
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Aktuelle Projektphase:
begonnen und etwa zur Hälfte abgeschlossen

Anmerkungen:
zu 7.1 Die Kampagne 2017 wurde im Januar 2018 mit der Erst-Zertifizierung von 5
Gütersloher Unternehmen abgeschlossen. Die Teilnehmer und der Beratungsansatz
wurden im Umweltkalender 2018, Auflage 40.000, verbreitet an alle Haushalte im
Stadtgebiet, vorgestellt. In der Akquisition für die Kampagne 2018/2019 wurden 30
Unternehmen direkt angesprochen, persönlich und telefonisch. Daraus wurde ein
Teilnehmer gewonnen. Bei 8 Unternehmen gab es Vor-Ort-Termine, 3 davon
erhielten Vorplanungen für Photovoltaik-Anlagen mit Kalkulation des
Eigenverbrauchs und Wirtschaftlichkeitsrechnungen. In der Akquisition 2018
entstanden mehrere Interessenbekundungen für die nächste Kampagne. zu 7.2 Um
die Energieeffizienz in neu auszuweisenden Gewerbegebieten zu verbessern, wurde
für die Stadtplanung eine mögliche Vorgehensweise beschrieben. Darüber hinaus
erfolgte in einem bestehenden Gewerbegebiet mit einem Unternehmen mit
Wärmeüberschuss aus KWK eine Begehung zur ersten Identifikation potentieller
Abnehmer. Vorrangig soll die Wärmeversorgung weiterer eigener Liegenschaften
dieses Unternehmens geprüft werden.

Meilenstein 7

Bezeichnung der Maßnahme:
Leitziel 8: Im innerstädtischen Verkehr wird das Fahrrad zum wichtigsten

Verkehrsmittel

Inhalt des Meilensteins:
8.1 Die Umsetzung des Masterplans klimafreundliche Mobilität erfolgt durch den
Fachbereich Stadtplanung. Auf das Know-how des Klimaschutzmanagements,
insbesondere zu Elektromobilität und zum Alltags-Radverkehr, kann seitens der
Stadtplanung zurückgegriffen werden. Neu 8.2 Radschnellweg OWL 2.0

Geplante Fälligkeit:
31.12.2019

Tatsächliche Fälligkeit:
31.12.2019

Aktuelle Projektphase:
begonnen

Anmerkungen:
zu 8.1 Die Unterstützung erfolgt durch aktive Mitarbeit im Arbeitskreis Mobilität
(Verwaltung, Politik), in der AG Fuß und Rad (Verwaltung, Politik, Vertreter der
Fahrradverbände- und -Initiativen), dem Arbeitskreis Mobilität in der
Regiopolregion Bielefeld und dem Arbeitskreis Mobilität des Verwaltungsvorstands
der Stadt. zu 8.2 Im Zuge der Regionale 2022 Ostwestfalen wurde vom ADFC
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e. V. im Kreis Gütersloh und zwei
Nachbarkommunen das Projekt eines Radschnellwegs OWL erneut aufgegriffen und
ein Projektantrag gestellt. Seitens des Klimaschutzmanagements wurde der Antrag
durch Beschreibung von Funktionalitäten des Alltags-Radverkehrs und
Klimaschutzzielen unterstützt. Der Antrag wurde im November 2018 zur weiteren
Qualifizierung angenommen.

Meilenstein 8

Bezeichnung der Maßnahme:
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Leitziel 9: Einbeziehung der Bürger in alle Aktivitäten

Inhalt des Meilensteins:
9.1 Der 2015 gegründete Klimabeirat ist auf dem Weg, sich als Impulsgeber zu
verstehen und zu einer Plattform für Austausch und Diskussion zu entwickeln. Diese
Entwicklung benötigt auch zukünftig aktive und kontinuierliche Arbeit im
Hintergrund. Es sind im Jahr 2 Sitzungen vorzubereiten, mit Einladung und
Protokoll. Die Sitzungen finden vorzugsweise in Gütersloher Unternehmen statt,
verbunden mit einem Betriebsrundgang und einem Vortrag zu spezifischen
Energiethemen. Daraus resultiert ein nicht zu unterschätzender Aufwand in der
Organisation. Um das 35köpfige Gremium zu aktivieren, gibt es laufend
Fachgruppen zu speziellen Themen wie dem Gütersloher Sanierungslotsen und
Informationen für die Wohnungswirtschaft. Zusätzlich gibt es an den Sitzungen eine
Podiumsdiskussion zu lokalen, durchaus konträr zu betrachtenden Themen. Das
Podium, besetzt mit Mitgliedern, ist auszuwählen und einzuführen. 9.2 Nach der
2017 gestarteten KlimaTisch-Messe (als Veranstalter nach außen tritt der
KlimaTisch Gütersloh e.V. auf, in dem die Stadt Gütersloh Mitglied ist) erfordert es
nach der hohen Motivation am Projektstart kontinuierlicher Arbeit im Hintergrund,
um diese einzige unabhängige Veranstaltung zum Thema Energie und Klimaschutz
in der Stadt Gütersloh auf Dauer zu etablieren. Die Rolle des
Klimaschutzmanagements ist die komplette Organisation im Hintergrund. 9.3 Vom
Klimaschutzmanagement im FB Umwelt gegründete Fahrrad-Aktivitäten werden von
der Fahrradbeauftragten im FB Stadtplanung durchgeführt. 9.4 Neu:
Klimaschutzkampagne Ostwestfalen-Lippe

Geplante Fälligkeit:
31.12.2019

Tatsächliche Fälligkeit:
31.12.2019

Aktuelle Projektphase:
begonnen und etwa zur Hälfte abgeschlossen

Anmerkungen:
zu 9.1 Klimabeirat: es wurden 2 Sitzungen vorbereitet und durchgeführt,
einschließlich der Einladung und Erstellung des Protokolls. Der Klimabeirat
gründete eine Fachgruppe zur Überarbeitung der Energieleitlinie für städtische
Immobilien. Für diese Fachgruppe wurden 4 Sitzungen organisiert. Die
Energieleitlinie legt den Passivhausstandard für Neubauten fest und den EnerPHit-
Standard für Sanierungen. Ausnahmen sind durch die Verwaltung zu begründen.
Die Energieleitlinie wurde im Juni 2018 durch die Ausschüsse für Umwelt und
Ordnung sowie Wirtschaft und Immobilien beschlossen. zu 9.2 Der KlimaTisch
Gütersloh e.V. hat 2018 eine neue Auflage seiner Broschüre "Bauen mit Zukunft"
erarbeitet. Das Klimaschutzmanagement war daran nicht beteiligt. zu 9.3
Stadtradeln und ein Fahrrad-Tag wurden vom FB Stadtplanung durchgeführt. zu 9.4
Klimaschutzkampagne Ostwestfalen-Lippe: Im Netzwerk der Klimaschutzmanager
und -beauftragten im Regierungsbezirk Detmold entstand der Wunsch nach einer
gemeinsamen Aktion. Erstes Ziel: Dem Klimaschutz durch eine überregionale
Kampagne mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, als eine einzelne Kommune es
vermag. Organisation und Finanzierung einer Basiskampagne werden durch die
EnergieAgentur.NRW übernommen. Als Mitglied im Lenkungskreis konnten
zahlreiche Vorschläge eingebracht werden. Für 2019 sind eine
Klimaschutzkonferenz der Bürgermeister und Landräte geplant und ein OWL-weiter
Aktionstag mit einer verbindenden OWL-weiten Posterkampagne und lokalen
Aktionen, der Jahreszeit entsprechend mit den Schwerpunkten Fahrrad- und
Elektromobilität und Erneuerbare Energien.
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Meilenstein 9

Bezeichnung der Maßnahme:
Leitziel 10: Die Stadt sieht sich als Vorbild und Organisatorin der Gütersloher

Klimaschutzaktivitäten

Inhalt des Meilensteins:
10.1 Die 2016 durch den Klimabeirat zur Aktualisierung angestoßene
Energieleitlinie soll verbindliche, ggf. über gesetzliche Anforderungen
hinausgehende Standards für Neubau und Sanierung städtischer Gebäude
festschreiben. In der kommunalen Bauleitplanung bzw. in städtebaulichen
Verträgen sollen die Voraussetzungen für möglichst anspruchsvolle energetische
Standards und für eine optimale Nutzung erneuerbarer Energien geschaffen
werden. 10.2 Aus dem 2016 entwickelten und 2017 beschlossenen Masterplan
klimafreundliche Mobilität, der zur Umsetzung mit 2,5 Mio. Euro Haushaltsmitteln
binnen 5 Jahren unterlegt ist, sollen erste Maßnahmen durch den Fachbereich
Stadtplanung umgesetzt werden (siehe 8.1). Die spürbare Verbesserung der
Fahrradinfrastruktur soll die Anerkennung der Bürger finden, den Weg für eine
zunehmende Nutzung des Rades anstelle des PKW bereiten und Rückhalt in der
Politik für die weitere Umsetzung schaffen. 10.3 Das Erreichen der übergeordneten
Klimaschutzziele (z.B. 2 Grad-Ziel) ist eine Grundvoraussetzung für den
langfristigen Erfolg des lokalen Naturschutzes. Lokaler Klimaschutz durch
Erzeugung erneuerbarer Energien soll in der Umweltplanung als gleichrangiges Ziel
in alle Abwägungen einbezogen werden. 10.4 Die 2017 begonnene Installation von
Photovoltaikanlagen für den Eigenverbrauch und die Umstellung der
Wärmeerzeugung städtischer Gebäude auf erneuerbare Energien sollen
systematisch fortgesetzt werden und grundsätzlich auf Maßnahmen zur
Verbesserung der Energieeffizienz aufbauen. Es wird erwartet, dass sich diese
Maßnahmen zunehmend selbst aus den Erlösen der vorhandenen Anlagen
finanzieren. 10.5 Die Stadt soll als Mehrheitsgesellschafter der Stadtwerke
Gütersloh darauf hinwirken, dass die Stadtwerke ihr Klimaschutzkonzept
konsequent fortschreiben und umsetzen. Dazu sollen Standards gehören, wie die
aktive Beratung von Haushalten zur Senkung des Stromverbrauchs (Leitziel 2) und
des Wärmeverbrauchs, und die sukzessive Versorgung zuerst der Haushaltskunden
und nachfolgend der Gewerbekunden mit Ökostrom, der soweit möglich mit neu
zugebauten Anlagen im Stadtgebiet erzeugt werden soll. In der Wärmeversorgung
sollen nach der ersten flächenhaften Fernwärmeinfrastruktur (Leitziel 5.1) weitere
verdichtete Bestandsquartiere systematisch erschlossen werden. Als mittelfristige
Ziele sollen Angebote für die strombasierte Wärmeversorgung in neuen und
sanierten Gebäuden enthalten sein und erste Ziele zum flächendeckenden Aufbau
einer Infrastruktur für Elektromobilität aufgestellt werden. 10.6 Ergänzend zu den
Angeboten des Gebietsversorgers sollen die Beratungsangebote der Stadt
weitergeführt und das Format der Energie-Aktionstage weiterhin inhaltlich und
organisatorisch unterstützt werden. 10.7 Die Erstellung des städtischen Konzepts
zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels soll unterstützt werden. Neu 10.8
Energiesparen an Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder

Geplante Fälligkeit:
31.12.2019

Tatsächliche Fälligkeit:
31.12.2019

Aktuelle Projektphase:
begonnen

Anmerkungen:
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zu 10.1 Die Energieleitlinie städtische Gebäude (Neubau im Passivhausstandard,
Sanierung im EnerPHit-Standard) wurde im Juni 2018 beschlossen. In der
Bauleitplanung sind erhöhte Effizienzstandards nicht rechtssicher festsetzbar. Über
Grundstückskaufverträge wird nur eine geringe Zahl von Vorhaben erreicht.
Gangbar ist der Weg über städtebauliche Verträge, diese werden von der
Stadtplanung verhandelt (siehe Meilenstein 2). zu 10.2 siehe Meilenstein 8 zu 10.3
2018 kein entsprechendes Verfahren zu 10.4 siehe Meilenstein 3 zu 10.5 Die
Stadtwerke haben ihre selbst gesetzten Klimaschutzziele - Kernziel: 20 %
Eigenerzeugung mit Erneuerbaren Energien und KWK für Verbrauch der
Tarifkunden - erreicht. Eine neue Zielsetzung soll erarbeitet werden. Im Auftrag der
Stadt haben die Stadtwerke für 3 weitere Gebiete Quartierssanierungskonzepte
beauftragt. In Auswahl und Abgrenzung der Quartiere wurde das
Klimaschutzmanagement einbezogen. Ergebnisse werden 2019 vorliegen. zu 10.6
siehe Meilenstein 2 zu 10.7 Von den Fachbereichen Grünflächen, Tiefbau /
Stadtentwässerung, Feuerwehr, Stadtplanung und Umweltschutz wurde 2018 ein
Anpassungskonzept mit hohem lokalem Bezug erstellt und in einem Workshop mit
Bürgern, Umweltverbänden und Politik diskutiert und bewertet. Aus dem Workshop
und den Vorhaben der Verwaltung entstand ein Maßnahmenplan, der 2019 zum
Beschluss vorgelegt werden soll. zu 10.8 Koordination der
fachbereichsübergreifenden Vorbereitung von Information, Beschlüssen und
Vorbereitung des Förderantrags

Meilenstein 10

Bezeichnung der Maßnahme:
Elektromobilität - Beratung von Nutzern und beim Aufbau von öffentlich

zugänglicher Ladeinfrastruktur

Inhalt des Meilensteins:
Dieser Meilenstein wurde zusätzlich zu den im Förderantrag genannten
Arbeitsschritten und Aufgaben des Klimaschutzmanagers angegangen.
Erstberatung Ladeinfrastruktur, Ladekarten und Elektrofahrzeuge für Bürger und
Gewerbe Vorgehensweise zum nutzer- und netzoptimierten Aufbau von
innerstädtischer Schnelllade-Infrastruktur

Aktuelle Projektphase:
begonnen und etwa zur Hälfte abgeschlossen

Anmerkungen:
Entsprechend der Anfang 2018 überraschend einsetzenden Nachfrage werden
Bürger und Gewerbetreibende zu den Themen Ladeinfrastruktur zu Hause,
Ladekarten für das Laden im öffentlichen Raum sowie unterwegs und dem
vorhandenen sowie perspektivischen Angebot an Elektrofahrzeugen und E-
Nutzfahrzeugen in etwa 10 Fällen beraten. Ausgehend von der fahrzeugseitigen
Ladetechnik künftiger, d.h. ab 2019 auf den Markt kommender Fahrzeuge, und der
für 2022 zu erwartenden Zahl von Elektrofahrzeugen (Prognose der Nationalen
Plattform Elektromobilität, angepasst um aktuelle Trends und Zulassungszahlen für
Gütersloh) wurde eine Vorgehensweise zum nutzer- und netzoptimierten Aufbau von
innerstädtischer Schnelllade-Infrastruktur entwickelt und den Stadtwerken sowie
dem Netzbetreiber und der Stadtplanung vorgestellt. Dabei wird davon
ausgegangen, dass aufgrund der Siedlungsstruktur in Gütersloh ein erheblicher Teil
der Ladevorgänge im öffentlichen Raum stattfinden wird, die Ladestellen an Orten
platziert werden sollten, an denen die "Ladeweile" sinnvoll genutzt werden kann und
die für das Schnellladen mit entsprechenden Leistungen erforderliche
Netzinfrastruktur vorhanden bzw. leicht erreichbar ist. In Kooperation mit den
Stadtwerken, als Betreiber von etwa 60 % der öffentlichen Ladepunkte im
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Stadtgebiet, wurde die Gründung eines Stammtisches vorbereitet, der Anfang 2019
erstmals durchgeführt werden soll. Ziele sind informeller Erfahrungsaustausch und
das Erkunden von Erwartungen an Ladeinfrastruktur und Verbraucherverhalten
bezogen auf die Verteilung von Ladevorgängen zu Hause, am Arbeitsplatz, im
öffentlichen Raum und auf Fernfahrten.




